
Deutscher Handballbund e.V. 

Strobelallee 56 

44139 Dortmund 

T   +49 231 911 910 

F   +49 231 124 061 

E   info@dhb.de 

www.dhb.de 

USt-IdNr.: DE 124911817 

Deutsche Kreditbank AG 

IBAN: DE20 1203 0000 1006 1145 22 

SWIFT/BIC: BYLADEM 1001 

1 

Amtliche Bekanntmachung gemäß § 50 DHB-Satzung 

A. Bundesratsbeschluss zur Aufnahme des HV Nordrhein e.V. als Mitglied des DHB

B. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Spielordnung

C. Bundesratsbeschluss zur Änderung der DHB-Rechtsordnung

D. Bundesratsbeschluss zu den Bestimmungen der Qualifikationswettbewerbe für die JBLH

Der DHB-Bundesrat hat in seiner Sitzung am 29.10.2023 in Frankfurt a. M. nach Feststellung der 
Beschlussfähigkeit folgende Anträge mit den satzungsgemäß notwendigen Mehrheiten beschlossen, die hiermit 
gemäß § 50 DHB-Satzung veröffentlicht werden. Die Beschlüsse zu den DHB-Ordnungen treten mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft, es sei denn, es ist ein anderes Datum genannt. 

Die Beschlüsse haben folgenden Wortlaut unter Kenntlichmachung der Änderungen  
(Text rot durchgestrichen = Textstreichung; Text blau unterstrichen = Texteinfügung): 

A. Aufnahme des HV Nordrhein e.V. als Mitglied des DHB

Der Handballverband Nordrhein e.V. wird als neues Mitglied gem. § 6 Abs. 2 a) DHB-Satzung im Deutschen 

Handballbund e.V. aufgenommen. 

B. Spielordnung

Der § 45 Abs. 6 Spielordnung (SpO) wird für die Saison 2024/2025 wie folgt geändert:

§ 45 Pokalmeisterschaftsspiele

(6) Für die Saison 2024/2025 gilt: Bei den Frauen beginnt die 1. DHB-Pokalrunde mit 24 Mannschaften. Diese
setzen sich zusammen aus zehn Mannschaften der Bundesliga, zehn Mannschaften der Zweiten
Bundesliga und vier Mannschaften aus den Landesverbände. Ab der 2. Pokalrunde nehmen die vier
Mannschaften der Bundesliga teil, die sich für die europäischen Wettbewerbe des Spieljahres 2023/2024
qualifiziert haben. Einzelheiten regelt die HBF.
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C. Rechtsordnung

Der § 58 Abs. 1 Rechtsordnung (RO) wird wie folgt geändert: 

§ 58 Einstellung des Verfahrens

(1) Ein Verfahren kann insoweit eingestellt werden, als Gegenstand des Verfahrens auch die Wertung eines
Spiels ist und sich herausstellt, dass die Wertung keine spieltechnischen Folgen nach sich zieht oder nicht
mehr ziehen kann und sonstige Nachteile für einen Beteiligten nicht ersichtlich sind. Das Verfahren ist
einzustellen, wenn die Beteiligten die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklären.

D. Beschluss Bestimmungen der Qualifikationswettbewerbe für die Jugendbundesliga (JBLH)

1) Qualifikation JBLH mB-Jugend 2024 (für die Saison 24/25)

Für die JBLH der mB-Jugend in der Saison 24/25 sind automatisch qualifiziert: 

Meister und Vizemeister der folgenden Bereiche: 

Hamburg/Schleswig-Holstein 

Westfalen 

Nordrhein 

Rheinhessen/Rheinland/Pfalz/Saar 

Hessen 

Bayern 

Meister, Vizemeister und Drittplatzierter der folgenden Bereiche: 

Baden-Württemberg 

Niedersachsen-Bremen 

Meister, Vizemeister, Dritt- und Viertplatzierter des folgenden Bereichs: 

Regionalliga Nordost, gebildet von den LV der OL-Bereiche  

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen 

Falls eine der vorgenannten Mannschaften auf das Recht zur Teilnahme verzichtet, kann 

maximal die nächstplatzierte Mannschaft nachrücken. Andernfalls geht der Platz in das 

auszuspielende Kontingent der bundesweiten Endrunde. 

22 Mannschaften 

Je OL-Bereich eine weitere Mannschaft 10 Mannschaften 

Qualifikation in den fünf Qualifikationsbereichen mit folgender Anzahl an Mannschaften, die 

sich qualifizieren: 

QB1: 2 | QB2: 2 | QB3: 3 | QB4: 2 | QB5: 3 

12 Mannschaften 
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Bundesweite Endrunde, die Qualifikationsbereiche stellen folgende Kontingente, gespielt wird 

in 2 Gruppen, Je Gruppe qualifizieren sich 2 Mannschaften: 

QB1: 2 | QB2: 2 | QB3: 3 | QB4: 2 | QB5: 3 

4 Mannschaften 

Die näheren Einzelheiten werden in den Durchführungsbestimmungen geregelt. 

Information: Qualifikationsbereiche 

Qualifikationsbereich 

1 Hamburg / Schleswig-Holstein / Ostsee-Spree 

2 Niedersachsen/Bremen / Mitteldeutscher HV 

3 Westfalen / Nordrhein 

4 Hessen / Rheinland-Pfalz/Saar 

5 Baden-Württemberg / Bayern 

2) Qualifikation JBLH wB-Jugend 2024 (für die Saison 24/25)

Für die JBLH der wB-Jugend in der Saison 24/25 sind automatisch qualifiziert: 

Meister und Vizemeister der folgenden Bereiche: 

Hamburg/Schleswig-Holstein 

Westfalen 

Nordrhein 

Rheinhessen/Rheinland/Pfalz/Saar 

Hessen 

Bayern 

Baden-Württemberg 

Niedersachsen-Bremen 

Meister, Vizemeister, Dritt- und Viertplatzierter des folgenden Bereichs: 

Regionalliga Nordost, gebildet von den LV der OL-Bereiche 

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen 

Falls eine der vorgenannten Mannschaften auf das Recht zur Teilnahme verzichtet, kann 

maximal die nächstplatzierte Mannschaft nachrücken. Andernfalls geht der Platz in das 

auszuspielende Kontingent der bundesweiten Endrunde. 

20 Mannschaften 

Qualifikation in den fünf Qualifikationsbereichen mit folgender Anzahl an Mannschaften, die 

sich qualifizieren: 

QB1: 1 | QB2: 2 | QB3: 2 | QB4: 1 | QB5: 2 

8 Mannschaften 
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Bundesweite Endrunde, die Qualifikationsbereiche stellen folgende Kontingente, gespielt 

wird in 2 Gruppen, Je Gruppe qualifizieren sich 4 Mannschaften 

QB1: 2 | QB2: 2 | QB3: 3 | QB4: 2 | QB5: 3 

8 Mannschaften 

Die näheren Einzelheiten werden in den Durchführungsbestimmungen geregelt. 

Information: Qualifikationsbereiche 

Qualifikationsbereich 

1 Hamburg / Schleswig-Holstein / Ostsee-Spree 

2 Niedersachsen/Bremen / Mitteldeutscher HV 

3 Westfalen / Nordrhein 

4 Hessen / Rheinland-Pfalz/Saar 

5 Baden-Württemberg / Bayern 

3) Qualifikation JBLH mA-Jugend 2024 (für die Saison 24/25)

Anzahl der 

Mannschaften, 

die sich für die 

Erste Liga JBLH 

qualifizieren 

Anzahl der 

Mannschaften, 

die sich für die 

Zweite Liga JBLH 

qualifizieren 

Automatische Qualifikation 

Für die erste Liga der JBLH der mA-Jugend in der Saison 24/25 sind 

automatisch qualifiziert: 

Plätze 1 bis 5 der Meisterrunden I und II aus der Saison 23/24 

10 

Mannschaften 

Für die zweite Liga der JBLH der mA-Jugend in der Saison 24/25 sind 

automatisch qualifiziert: 

Die Dritt- und Viertplatzierten der Pokalrunde der mA-Jugend 23/24 

8 Mannschaften 

Qualifikationsrunden 

Teilnehmer 

Qualifikationsrunde 1: 

Für die erste Liga der JBLH der 

mA-Jugend qualifizieren sich über 

eine Qualifikationsrunde 1 vier 

Mannschaften 

- Plätze 6, 7 und 8 der Meisterrunden

I und II der Saison 23/24 (6 Mann-

schaften)

- 4 Mannschaften der Pokalrunde
(F4) der mA-Jugend in der Saison
23/24

4 Mannschaften 

Qualifikationsrunde 2: 

Für die erste Liga der JBLH der 

mA-Jugend qualifizieren sich über 

eine Qualifikationsrunde 2 

- 6 Mannschaften aus Qualifikations-
runde 1

- 4 Mannschaften aus der Pokal-
runde 23/24 (Verlierer der Viertelfi-
nals)

6 Mannschaften 6 Mannschaften 
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insgesamt 6 Mannschaften, für 

die zweite Liga der JBLH der mA-

Jugend qualifizieren sich 

insgesamt 6 Mannschaften aus 

dieser Runde 

- 2 Mannschaften der DM der mB-Ju-
gend 24 (je nach bereits erfolgter
Qualifikation des Vereins aus dem
VF, HF, F)

Qualifikationsrunde 3: 

An dieser Runde nehmen 

max. 12 Mannschaften teil: 

- Viertelfinalisten der DM der mB-Ju-

gend 24

- 4 Mannschaften aus einer Runde
der OL-Bereiche (Kontingente ana-
log zu § 38 Abs. 4 SpO, gespielt wird
in 2 Gruppen)

--- --- 

Qualifikationsrunde 4: 

Für die zweite Liga der JBLH der 

mA-Jugend qualifizieren sich 

insgesamt 6 Mannschaften aus 

dieser Runde. 

- Die Plätze 5 und 6 der Pokalrunde

der mA-Jugend 23/24 (8 Mann-

schaften)

- Vier Mannschaften aus der Qualifi-
kationsrunde 3

6 Mannschaften 

Die näheren Einzelheiten, insbesondere auch zu Nachrückern für die einzelnen Qualifikationsrunden werden in 

den Durchführungsbestimmungen geregelt. Grundsätzlich gilt, dass bei einer Ausspielung einer Runde in 

mehreren Gruppen die Aufstiegsberechtigung gleichrangig nach den besten Platzierungen ist. 


